
 

Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 

An die Esterer Aktiengesellschaft, Altötting  

Wir haben den verkürzten Konzernzwischenabschluss- bestehend aus verkürzter Bilanz, ver-
kürzter Gewinn- und Verlustrechnung, verkürzter Kapitalflussrechnung, verkürzter Eigenkapital-
veränderungsrechnung sowie ausgewählten erläuternden Anhangangaben – und den Konzern-
zwischenlagebericht der Esterer Aktiengesellschaft, Altötting, für den Zeitraum vom 1. Mai 2007 
bis 31. Oktober 2007, die Bestandteile des Halbjahresfinanzberichts nach § 37w WpHG sind, 
einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des verkürzten Konzernzwischenab-
schlusses nach den IFRS für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und des Konzernzwischenlageberichts nach den für Konzernzwischenlageberichte anwendba-
ren Vorschriften des WpHG liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere 
Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem verkürzten Konzernzwischenabschluss und dem 
Konzernzwischenlagebericht auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben. 

Wir haben die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des 
Konzernzwischenlageberichts unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorge-
nommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei 
kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der verkürzte 
Konzernzwischenabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den IFRS 
für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der Konzernzwischen-
lagebericht in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den für Konzernzwischen-
lageberichte anwendbaren Vorschriften des WpHG aufgestellt worden sind. Eine prüferische 
Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft 
und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung 
erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, 
können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen. 

Entgegen IAS 34.20 wurden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung, der verkürzten 
Eigenkapitalveränderungsrechnung sowie der verkürzten Kapitalflussrechnung nicht die Ver-
gleichsinformationen für die vergleichbare Zwischenperiode des Vorjahres, sondern die des 
ganzen Geschäftsjahres vom 1. Mai 2006 bis 30. April 2007 angegeben. 

 



 

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns mit Ausnahme der im vorstehen-
den Absatz genannten Auswirkungen keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der 
Annahme veranlassen, dass der verkürzte Konzernzwischenabschluss in wesentlichen Belan-
gen nicht in Übereinstimmung mit den IFRS für Zwischenberichterstattung, wie sie in der EU 
anzuwenden sind, oder dass der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen Belangen nicht 
in Übereinstimmung mit den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des 
WpHG aufgestellt worden sind. 
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